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BGLBGL--Positionspapier Positionspapier „„Richtlinie 96/53/EGRichtlinie 96/53/EG““

Die Zulassung der Kombination einzelner Trägerfahrzeuge muss kompatibel mit den Basis-

modulmaßen erfolgen. Unter Zugrundelegung eines verlängerten Sattelanhängers mit 14,92 m 

Länge resultiert hieraus eine Gesamtzuglänge von ca. 26,50 m. 

Mit dieser Kombination aus konventionellen Trägerfahrzeugen können jeweils 

� drei C 745 Wechselbehälter,

� drei  20’ Fußcontainer,

� ein C 745 Wechselbehälter und zwei 20’-Container,

� zwei C 745 Wechselbehälter und ein 20’-Container,

� ein C 745 Wechselbehälter und ein 40’-, 45‘- oder 48‘-Container

� ein 20’-Container und ein 40’-, 45‘- oder 48‘-Container

transportiert werden (vgl. Abb.).
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